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Bartsch und Partner
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater
GESELLSCHAFT DES BÜRGERLICHEN RECHTS

Urheberrechtliche Haftungsrisiken bei der Online-Vermarktung fremder Datenbankinhalte
Case Study „RoyaltyPictures GbR“

Ausgangsfall:

Die RoyaltyPicture GbR möchte als Datenbankbetreiber mit dem „Royalty-Free“ Geschäftsmodell Fotos über das Internet vermarkten. Anders als der Name „Royalty-Free“ impliziert, sollen diese Photographien Online gegen die Zahlung eines einmaligen, geringen Entgelts an Kunden abgegeben werden. Das von RoyaltyPicture präsentierte Geschäftsmodell sah vor, dass die GbR die Photographien von registrierten Nutzern erwirbt und sich von diesen die nötigen Nutzungsrechte zum Verkauf und zur gewerblichen Nutzung einräumen läßt. Diese sogenannten „Bildautoren“ sollten die Fotos in die von RoyaltyPicture betriebene Datenbank einstellen und während dieses Vorgangs den AGB der Gesellschaft zustimmen. Im erfolgreichen Fall der Vermarktung sollten die Bildautoren einen Teil des Verkaufserlöses (z.B. 50%) von RoyaltyPicture erhalten. Seinen Kunden wiederum wollte RoyaltyPicture Nutzungsrechte im selben Umfang einräumen, wie sie sie von den Bildautoren nach ihren AGB erhält. 

Problem:

Auch wenn der Datenbankbetreiber sicherstellt, daß keine offensichtlich illegalen Bilder veröffentlicht werden, bestehen erhebliche haftungsrechtliche Risiken. 

RoyaltyPicture ist es aufgrund der Vielzahl der umgesetzten Daten weder möglich, die Identität der registrierten Nutzer, noch deren urheberrechtliche Nutzungsbefugnis an den Photographien zweifelsfrei zu überprüfen. Insofern sieht sich der Betreiber einem nicht sinnvoll zu kalkulierenden Risiko ausgesetzt, von den Rechteinhabern auf Schadensersatz und Unterlassung in Anspruch genommen zu werden. 

Lösungen:

Ohne das Geschäftsmodell nachhaltig zu verändern bieten sich zu dem ursprünglich erarbeiteten Geschäftsmodell zwei Alternativen an, die im Einzelnen näher diskutiert werden sollen. Zum einen ist es möglich, daß der Datenbankbetreiber als Vertreter auftritt und die eigentlichen Verträge nur zwischen den Anbietern der Bilder und den Endkunden zustande kommen. Auch hier bestehen allerdings haftungsrechtliche Risiken. Als zweiter Lösungsweg bietet es sich für den Datenbankbetreiber an, nur die Plattform zum Verkauf der Fotos zur Verfügung zu stellen, die Rahmenbedingungen festzulegen und für diesen Dienst eine Vermittlungsgebühr zu verlangen (eBay-Modell). Dies erscheint die vorzugswürdige Lösung. Ihre Umsetzung soll anhand von Vertragsklauseln diskutiert werden. 
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